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I N H A L T : 
 
 

1) Bodenkundliche Landesaufnahme i.S.d. Geologiedatengesetzes 
hier: Kartierungen durch Mitarbeiter-*innen des Geologischen Dienstens NRW 

 
2) Bebauungsplan Brilon- �1�H�K�G�H�Q���1�U���������Ä�+�L�Q�W�H�U���:�L�O�P�H�V�K�D�X�V�³ 

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses und Verfahrenseinstellung 
 

3) 119. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im 
�2�U�W�V�W�H�L�O���1�H�K�G�H�Q�����%�H�U�H�L�F�K�H���Ä�=�X�P���0�D�U�P�R�U�E�U�X�F�K�³�����$���������Ä�$�X�I�¶�P���0�R�R�N�H�³�����$������
�X�Q�G���Ä�$�X�I�¶�P���*�U�•�Q�Q�H�F�N�H�Q�³�����$���� und 
Bebauungsplan Brilon- �1�H�K�G�H�Q���1�U���������Ä�=�X�P���0�D�U�P�R�U�E�U�X�F�K�³��   
Aufstellungsbeschlüsse gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 

4) Satzung der Stadt Brilon über Stellplätze von Kraftfahrzeugen und 
Fahrrädern sowie die Ablösung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und 
Fahrräder (Stellplatzsatzung)                                                                        
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 

 
5) Bekanntmachung des Fernstraßen-Bundesamtes über den Antrag auf 

Durchführung eines Linienbestimmungsverfahrens nach § 16 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) inklusive Umweltverträglichkeitsprüfung 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens gemäß §§ 18 ff. des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)                                                              
für den Neubau der B 7n von der AS Nuttlar (A46) bis nördlich Brilon (B480)   

 
6) 120. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im 

Ortsteil Brilon- �:�D�O�G�����6�R�Q�G�H�U�E�D�X�I�O�l�F�K�H���Ä�:�R�K�Q�H�Q���X�Q�G���)�H�U�L�H�Q�Z�R�K�Q�H�Q�³���X�Q�G��
Bebauungsplan Brilon- �:�D�O�G���1�U���������Ä�6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W���:�R�K�Q�H�Q���X�����)�H�U�L�H�Q�Z�R�K�Q�H�Q�³ 
Aufstellungsbeschlüsse gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)                       
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
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7) Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Brilon- �:�D�O�G���1�U���������Ä�6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W��
�:�R�K�Q�H�Q���X�Q�G���)�H�U�L�H�Q�Z�R�K�Q�H�Q�³������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten gemäß §§ 14 und 16 Baugesetzbuch 
(BauGB) i. V. m. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in den zurzeit gültigen Fassungen 

 
 



Bekanntmachung

t ZO. Anaerung des wirksamen Flächennutzungsplanes
der Stadt Brilon im Ortsteil Brilon-Wald, Sonderbaufläche

,,Wohnen und Ferienwohnen"
und

Bebauungsplan Brilon-Wald Nr. 4
,,Sondergebiet Wohnen u. Ferienwohnen"

Aufstellungsbeschlüsse
gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 (1) Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 27 . März 2025 folgende Beschlüsse gefasst:

"Der Rat der Stadt Brilon beschließt die parallele Aufstellung der 120. Änderung des wirksamen
Flächennutzungsplanes der Stadt Bilon im Ortsli-il Bilon-Wald, Sondehaufläche 'Wohnen und
Feienwohnen" und Bebauungsplan Bilon-Wald Nr. 4 "Sondergebiet Wohnen und Feienwohnen"
gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)."

Hiermit wird in analoger Anwendung des § 2 (3) Bekanntmachungsverordnung NRW (Bekanntmvo)
in der zuzeit gültigen Fassung bestätigt, dass der Wortlaut der vorstehenden Beschlüsse mit den
Beschlüssen des Rates vom 27 .03.2025 übereinstimmt und dass gemäß § 2 (1) und (2)
BekanntmVO verfahren worden ist.

Übergeordnetes Ziel der Stadt Brilon ist es, zukünftige bauliche Aktivitäten planungsrechtlich zu
steuern und eine geordnete städtebauliche Entwicklung - auch in den Ortsteilen - sichezustellen.
lm Ortsteil Brilon-Wald soll ein angemessenes Mischungsverhältnis zwischen einer Wohnnutzung
und der Gästebeherbergung dauerhaft aufrechterhalten und zudem erreicht werden, dass verfügbare
Wohnanlagen vorrangig für den allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen und nicht
ausschließlich für Ferienwohnen genutzt werden.

Für den Planbereich existiert noch kein Bebauungsplan, weshalb er aktuell dem unbeplanten
lnnenbereich zuzuordnen ist. Unter Beibehaltung des bestehenden Baurechts kann die Entwicklung
des Wohnungsmarktes nicht gesteuert werden. Zur Realisierung des Vorhabens ist neben der
Anderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes darum die Aufstellung eines neuen
Bebauungsplanes erforderlich.
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Größe und räumliche Lage der Plangebiete

Das Plangebiet umfasst nahezu den kompletten Ortsteil Brilon-Wald. Nicht eingeschlossen sind die
Flächen östlich der 8251, Korbacher Straße, wie der Bahnhofsbereich, und Flächen der ehemaligen
Firma ,,Degussa" sowie des ,,Schlosshotels Brilon-Wald". All diese Flächen enthalten keine
Wohnnutzung.

Das gesamte Plangebiet des neuen Bebauungsplanes hat eine Größe von ca.28,7 ha.
Die betroffenen Flurstücke des geplanten Bebauungsplangebietes sind der Anlage 3 zu entnehmen

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen ist zunächst eine Anpassung des
wirksamen FIächennutzungsplanes der Stadt Brilon erforderlich.

Der überwiegende Teil des Ortsteils Brilon-Wald ist dezeit als Wohnbaufläche (W) dargestellt. Ein
geringer Teil im südlichen Bereich als gewerbliche Baufläche (G). Der überwiegende Bereich des
Ortsteils soll im Rahmen des 120. Anderungsverfahrens in eine -sonderbaufläche (S) "Wohnen und
Ferienwohnen"- umgewandelt werden. Die Abgrenzung des Plangebietes ist aus den beigefügten
Übersichtsplänen ersichtlich.

Planungsrecht Bebauungsplan

Parallel zur '120. Flächennutzungsplanänderung soll mit der Aufstellung des neuen Bebauungsplanes
Brilon-Wald Nr. 4 "Sondergebiet Wohnen und Ferienwohnen" qualifizierte Bauleitplanung betrieben
werden.

Nach der Art der baulichen Nutzung wird überwiegend ein -Sonstiges Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung "Sondergebiet Wohnen und Ferienwohnen"- gemäß § 11 Baunutzungsverordnung
(BauNVO) festgesetzt.

Durch die angestrebte Festsetzung als ,,Sondergebiet Wohnen und Ferienwohnen" soll das
Plangebiet voMiegend dem dauerhaften Wohnen in Mischung mit unterqeordnetem Ferienwohnen
dienen. Dies wird sichergestellt, indem die Festsetzung mindestens 60% der Geschossfläche je
Grundstück für Da nunqen vorsieht. Dabei ist die Geschossfläche nach den Außenmaßen der
Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln.

Die bestehenden gewerblichen Nutzungen im Planbereich werden von diesen Planungen nicht
tangiert.

Zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Planentwürfe im Rahmen einer
Bürgerversammlung gemäß § 3 (1) Satz 1 BauGB durch die Verwaltung vorgestellt und erläutert.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fi ndet am

Mittwoch, dem 14. Mai 2025, um {7:30 Uhr
im Dorfgemeinschaftsraum

in der "Alten Schule" in Brilon-Wald

Planungsrecht Flächennutzungsplan

statt.
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Es besteht Gelegenheit zur Außerung und Erörterung. Zu den Planungsabsichten kann Stellung
genommen werden.

Über diese Veranstaltung hinaus können Stellungnahmen noch zwei Wochen schriftlich, elektronisch
per Fax (02961/794-108) oder per E-Mail (planung@brilon.de), mündlich zur Niederschrift (nach
vorheriger telefonischer Terminvereinbarung) oder über ein Online-Formular auf dem lnternetportal
der Abteilung Stadtplanung (https://www.stadtplanung-brilon.de) abgegeben werden.

Die Anderungsbereiche des Flächennutzungsplanes (Anlagen 1a und 1b) und die Abgrenzung des
Bebauungsplangebietes (Anlagen 2a und 2b) sind aus den beigefügten Übersichtsplänen ersichtlich.

Bekanntmachunqsanordnunq

Die ortsübliche Bekanntmachung der Aufstellungsbeschlüsse und der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit wird hiermit angeordnet.

Brilon, den 04. April2025

Der Bürgermeister
ng

Ban
,.All iner Vertreter des Bürgermeisters
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120. Anderung des FNP Sonderbaufläche
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B-Plan Nr. 4 ,,Sondergebiet"
Kartenteil Nord

Abgrenzung des Plangebietes
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Anlage 3

Einbezogene Flurstücke
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